
Änderungen sind der Gemeindekasse mindestens 14 Tage vor dem Zahlungstermin bekannt zu geben. 
Die Gemeindekasse Nauheim ist berechtigt, Gebühren, die durch Rücklastschriften entstehen, welche der Auftraggeber zu 
verantworten hat, gegen diesen geltend zu machen. 

___________________________________ ___________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift 



Datenschutzhinweise: 

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Amt Finanzen und über Ihre Rechte nach 
der Datenschutz-Grundverordnung sowie über die Ansprechpartner bei Datenschutzfragen finden Sie unter: 

https://www.nauheim.de/Datenschutz  

Sofern Sie Online-Inhalte nicht einsehen können, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, damit wir Ihnen die 
Informationen in geeigneter Form zur Verfügung stellen können.  

https://www.nauheim.de/Datenschutz
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